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Müller sagte weiter:

„Die Entscheidung, Revision gegen das Urteil des hessischen Verwaltungsgerichtshofs

(VGH) einzulegen, richtet sich nicht gegen das Nachtflugverbot, sondern soll rechtliche

Klarheit erreichen. Der VGH hat mit seinem Urteil zu einem planungsrechtlichen

Sachverhalt eine Position eingenommen, die den Gestaltungsspielraum der

Planfeststellungsbehörde auch bei zukünftiger Infrastrukturentscheidung nicht unerheblich

einschränkt. Darüber hinaus ist der VGH von der bisherigen Rechtsprechung des

Bundesverwaltungsgerichts abgewichen. Der VGH selbst hat aus diesem Grund in seiner

Urteilsbegründung ausdrücklich die Revision zugelassen. Eine abschließende Klärung

durch das höchste Verwaltungsgericht liegt auch im Interesse der Anwohner, die sehr

wohl einen Anspruch auf eine rechtssichere Nachtregelung haben.“

Kontakt:

Pressestelle der Freien Demokraten im Hessischen Landtag

Schlossplatz 1-3 | 65183 Wiesbaden

Telefon: 0611 350-566 | E-Mail: presse-fdp@ltg.hessen.de

Abgerufen am 04.03.2026 unter https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=2704

https://fdp-fraktion-hessen.de/?p=2704

